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37. JAHRGANG NR. 2 1. FEBRUAR 1940

Schweizerische Soldatenfiirsorge

(Aus der Propagandabroschiire: Soldatenfiirsorge, eine eidgendssische Pflicht des Tages,
fiir die Sammlung vom Februar fiur die Soldatenfiirsorge und das Rote Kreuz)

Die schweizerische Armee, die anfangs September 1939 unter die Waffen
gerufen wurde, war nicht nur in ihrer duleren Erscheinung, nach ihrer Ausbildung
und vielleicht auch nach ihrem Kampfeswert grundverschieden von den schwei-
zerischen Armeen der zwei vorangegangenen Grenzbesetzungen, der von 1870/71
und der von 1914/18. Der wesentliche Unterschied unserer heutigen Armee von
den Armeen des Aktivdienstes von 1870/71 und 1914/18 liegt vielmehr darin, daB
der sozialen Struktur nach vor ein paar Monaten ein ganz anderes Heer der Eid-
genossen unter die Waffen trat, als vor bald 70 Jahren und noch vor 25 Jahren.
Das schweizerische Heer der Grenzbesetzung 1870/71 war in der Hauptsache
noch ein Biirger- und Bauernheer. Der damalige Aktivdienst iiberschritt nicht
die Dauer einiger Wochen; kein Mensch dachte an Lohnersatz und an eine Ver-
sicherung fiir Lohnausfall fiir die Wehrminner. Auch wurden damals, im Jahre
1870, die dltern Jahrginge nicht zum Aktivdienst aufgeboten, es riickten sozusagen
gar keine Landsturmleute ein.

Als am 1. August 1914 die schweizerische Armee mobilisiert wurde, war
indessen der gesellschaftliche Aufbau des Schweizervolkes und damit der Armee
bereits ein anderer geworden. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
und in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts hatte die Industrialisierung unseres
Landes einen Umfang und eine Intensitit erreicht, die das duBere Antlitz unseres
Landes und Lebensart und Lebensbedingungen unseres Volkes verindern muf3ten.
Das hatte zur Folge gehabt, dal in den Bataillonen der Industrie die Zahl der
Lohnverdiener, also der unselbstindig Erwerbenden, diejenigen der Selbstandig-
erwerbenden in Landwirtschaft, Gewerbe, Handel und Industrie iiberwog. Im-
merhin war im Jahre 1914 in vielen Gegenden unseres Landes der mittelstindische
Charakter der Eidgenossenschaft, des fritheren Bundes alter Biirger- und Bauern-
republiken, noch deutlich erkennbar. Im Jahre 1914 wurden unsere Wehrménner
aus einer blithenden Wirtschaft unter die Fahnen gerufen. Die Arbeitslosigkeit
war fir die Schweiz des Jahres 1914 sozusagen nicht vorhanden.
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Und nun halten wir uns das ganz veriinderte Bild vor Augen, das uns Volk
und Heer, Kantone und Gemeinden, im Herbst 1939 darbieten! Unsere Wirt-
schaft hat eine jahrelange Krise hinter sich, die mit den Ersparnissen in den
Kreisen der Lohnarbeiterschaft stark aufgeraumt hat. Diese Krise hatte aber auch
jahrelang die Landwirtschaft, das Gewerbe, ja, sozusagen alle Kreise der selb-
stindig Erwerbenden, die ganze Privatwirtschaft, erfalt. Seit der Abwertung,
seit 1936, war eine Milderung der Wirtschaftskrise festzustellen, unsere Industrie
vermochte den Export zu steigern, in einzelnen Zweigen spiirte man vor dem Aus-
bruch des Krieges deutlich eine gewisse Kriegskonjunktur. Aber fiir grole Kreise
der Lohnarbeiterschaft war die Nachwirkung der Krise von 1930 bis 1936 im ver-
gangenen Herbst noch in keiner Weise iiberwunden. Unsere Infanteriebataillone,
als die gro3e Masse des Heeres, hatten im Verlaufe der letzten 25 Jahre die gleiche
Entwicklung durchgemacht, wie das ganze Volk. Die Betriebszihlung ergab eine
deutliche Schrumpfung des selbstindigen gewerblichen Mittelstandes, des Kernes
unseres Biirgertums, als Stand unserer Volksgemeinschaft. Wahrend 1938 und
1939 die Industrie sich zum Teil von der Krise zu erholen begann, war das bei
der Landwirtschaft nur in sehr bescheidenem MafBle der Fall. Ganz deutlich und
immer krisenhafter war die Notlage bei den Bergbauern geworden, die im Jahre
1939 zu ihren iibrigen Sorgen, die auch bittere Sorgen des eidgendssischen Ge-
meinwesens waren, von einer noch nie erlebten Ungunst der Witterung und von
der Viehseuche heimgesucht wurden. Durchschnittlich 60—709% der Dienst-
tuenden unserer Infanteriebataillone bestehen heute, im Jahre 1939, aus Lohn-
verdienern und aus ,,Selbstandigerwerbenden®, die fiir eine Unterstiitzung in
Betracht fallen mufiten, sobald ihre personliche Arbeitskraft durch den Militar-
dienst fiir den Staat beschlagnahmt wurde.

Bund und Kantone versuchten seit Jahrzehnten die Unsicherheit der Exi-
stenz der besitzlosen Lohnarbeiterschaft und der Kleinbesitzer aller Schichten
durch Versicherungen verschiedenster Art einigermaflen zu beheben. Aber die
gewaltige Wirtschaftskrise der dreiliger Jahre erschiitterte auch die finanzielle
Grundlage aller 6ffentlich-rechtlichen Korperschaften unseres Landes, vorab des
Bundes, der immer mehr zum Trager und Gestalter unserer Wirtschaft wurde.
Die Belastung des Schweizervolkes und der schweizerischen Wirtschaft durch die
Kriegsmobilmachung 1939 wird ungleich groBer sein als die, welche durch die
Kriegsmobilmachung 1914 ihnen auferlegt wurde. Im Frithherbst 1939 wurden,
im Gegensatz zu 1914/18 und 1870/71, die ilteren Jahrginge, die Familienviter,
die im fiinften Jahrzehnt ihres Lebens stehen, ja, mit der Ausdehnung der Wehr-
pflicht bis zum 60. Altersjahr, auch noch é#ltere Wehrpflichtige zum aktiven
Wehrdienst einberufen, zur kimpfenden Armee oder in den Hilfsdienst und zwar
fiir mehrere Wochen und sogar Monate,

Die gegeniiber August 1914 verschlechterte wirtschaftliche Lage groBer
Volkskreise und die wirkliche soziale Struktur unseres Milizheeres offenbarten
sich vom ersten Tag der Mobilmachung an in der Tatsache, dal die Notunter-
stiitzung fiir Wehrminner und ihre Angehorigen nach den Art.22 und ff. der
Militidrorganisation von 1907 in ungeahnt grolem Ausmale beansprucht wurde.
Nach dem Wortlaut des Gesetzes soll diese Notunterstiitzung der Wehrmanns-
familie, die zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel vom Kanton geleistet
und von den Gemeinden lediglich ausbezahlt wird, ,,ausreichend‘ sein, und sie
soll niemals als Armenunterstitzung behandelt werden. Der Wehrmann hat ein
Anrecht auf diese Unterstiitzung, wenn seine Angehdrigen durch den Wehrdienst
in Not geraten. In einer Demokratie ist es indessen sehr wiinschenswert, dafl keine
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Staatsunterstiitzungen ausbezahlt werden, denen keine materiellen Gegenlei-
stungen der durch die Unterstiitzungen Bedachten gegeniiberstehen. Deshalb
ist das Prinzip der Lohnausgleichskassen, das fiir viele Wehrméinner die mili-
tarische Notunterstiitzung nach Militirorganisation ersetzen wird, ein sehr ge-
sundes; es pafit sich der iibrigen sozialpolitischen Gesetzgebung des Bundes an.

In den ersten Septembertagen gingen allein in der Stadt Ziirich bei den
zustandigen Amtsstellen zirka 13 000 Gesuche um Gewihrung der Wehrmanns-
notunterstiitzung ein, und seit 1. September 1939 zahlt die Soldatenfiirsorge,
also die freiwillige Fiirsorge der Armee, an notleidende Wehrméanner und ihre
Familien aus den Mitteln der Nationalspende fiir unsere Soldaten und ihre Fa-
milien durchschnittlich Fr. 10 000.— pro Tag aus. Es zeigte sich gleich in den
ersten Tagen der Mobilmachung, daB8 die militirische, wirtschaftliche und finan-
zielle Kriegsvorbereitung des Bundes durch sozialpolitische MaBnahmen erginzt
werden mufite. Improvisationen, Aktionen aus dem Volke heraus, die den Willen
zur gegenseitigen Hilfe bekunden, miissen verbunden werden und verbunden
bleiben mit sozialpolitischer Gesetzgebung.

Die freiwillige Soldatenfiirsorge der Armee ist eine Sache des Volkes. Die
Stiftung ,,Nationalspende® gegriindet 1919, mit seiner Zentralstelle fiir Soldaten-
firsorge in Bern, will dem Wehrmann und seinen Angehérigen helfen, ohne an
enge (esetzesvorschriften gebunden zu sein; sie kann helfen, wo Hilfe not tut.
Und diese Hilfe wird dringend nétig bleiben, auch nach Einfiihrung der Lohn-
ausgleichskassen, die die Notunterstiitzung nach Militdrorganisation fiir die
Dauer unserer gegenwirtigen Mobilmachung fiir einen groen Teil der bediirftigen
Wehrméanner ausschalten und einen jahrlichen Aufwand von zirka 300 Millionen
Franken erfordern werden. Die soziale Tatigkeit in der Armee ist Aufgabe der Sol-
datenfiirsorge, die mit den Mitteln der Nationalspende fiir unsere Soldaten und ihre
Familien helfen will und helfen kann. Es ist eine schone Pflicht des Schweizer-
volkes, seiner freiwilligen Soldatenfiirsorge jetzt und fiir die Zukunft die not-
wendigen Mittel zur Verfiigung zu stellen, mit denen sie ohne starre Reglemente
helfen will, wie der Soldat dem Kameraden, der Christ dem Mitchristen, der Eid-
genosse dem Eidgenossen hilft — still, diskret. Sie will aus freiwilligen Gaben
des Volkes im Volke selbst Not, auf die kein Paragraph ,,anwendbar‘ ist, besei-
tigen, im Interesse des guten Geistes in der Armee und des inneren Friedens. Ihre
Aufgabe ist mit der Demobilmachung der Armee nicht beendigt. Sie hat eine grole
Aufgabe fiir das Friedensheer, fiir das Heer der bewaffneten Neutralitit und fiir
das Heer der kimpfenden Schweiz, die ihr niemand abnehmen kann.

Die Schweizerische Nationalspende unterstiitzte schon bisher durch ihre
Zentralstelle fiir Soldatenfiirsorge und ihre Zweigstellen:

1. Kranke Wehrminner. Da die Militirversicherung dem Wehrmann nur
709, seines vordienstlichen Einkommens — das auch nur bis zu einem Héchst-
betrage von Fr. 4500 angerechnet wird — in Form von Krankengeld oder Rente
vergiiten kann, sind die Zuschiisse der Soldatenfiirsorge, besonders bei Heim-
pflege und groBer Familie, dringend notwendig. Es kann nicht der Wille des
Schweizervolkes sein, daf3 die Familien erkrankter Wehrminner, trotz Militéir-
versicherung, der Verarmung ausgeliefert sind.

Beispiel:
Korporal H., geb. 1903, Buchhalter, verheiratet, Vater eines Kindes, wurde am
28. April 1937 wegen Lungentuberkulose bei der Militirversicherung krank gemeldet.

Der Mann hatte zuletzt im Jahre 1928 Militdardienst geleistet. Der Experte, der den
Fall zu begutachten hatte, erklirte, die Affektion stehe mit einer dienstlichen Er-
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krankung im Jahre 1928 im Zusammenhang und zwar deswegen, weil die heutige
Krankheit sich im selben Gebiete entwickelt habe und weil der Patient im Jahre 1930,
nach zweijihriger Kur, nicht vollstindig geheilt aus der Heilstitte entlassen worden
sei. Da aber auch gewisse nachdienstliche Einfliisse nicht von der Hand gewiesen
werden konnten, sei eine Bundeshaftung von 609, gegeben. Die Militirversicherung
beantragte darauf der eidg. Pensionskommission, Korporal H. ab 28. April 1937 zu 609,
als Militdrpatient anzuerkennen unter Zubilligung einer Zeitrente von Fr. 1890.—
(13., d. h. hochste Verdienstklasse) fiir vorldufig ein Jahr. Die Pensionskommission
lehnte aber die Wiederanerkennung des Falles ab mit der Begriindung, die heutige
Lungentuberkulose des H. sei als nachdienstliche Erkrankung zu betrachten. Die
Folge dieses Beschlusses hiitte die sofortige Entlassung des Patienten aus dem Militér-
sanatorium zur Folge gehabt, wenn nicht die Soldatenfiirsorge, auf Empfehlung der
Militirversicherung hin, Gutsprache fiir weitere Pflege erteilt hiitte. Der Stiftungsrat
der Nationalspende bewilligte aullerdem fiir die Familie eine monatliche Unter-
stiitzung von Fr. 150.—. Gutsprache und Unterstiitzung wurden unter dem Vorbehalt
der Riickerstattung simtlicher Auslagen fiir den Fall gewiihrt, da3 der vom Manne
angestrengte Prozel3 gegen die Militdrversicherung, resp. den Entscheid der eidg.
Pensionskommission, vor dem eidg. Versicherungsgericht in Luzern zu seinen Gunsten
lauten sollte.— Der Mann wurde dann vom Gericht als Militdrpatient anerkannt und
die Soldatenfiirsorge erhielt die geleisteten Vorschiisse von der Militirversicherung
bis auf einen kleinen Betrag zuriickbezahlt.

2. Sie beschaffte teilweise erwerbsfihigen Militirpatienten eine neue Existenz.

Fiille von Berufsumsechulung.

a) Der Unteroffizier St., geb. 1913, Schlosser, ledig, Sohn einer kinderreichen
Auslandschweizerfamilie, zog sich wihrend des Abverdienens seines Korporalgrades
in der Rekrutenschule eine Riickenverletzung zu, die ihn fiir kérperlich anstrengende
Arbeit dauernd untauglich machte. — Die Militédrversicherung meldete den Fall der
Soldatenfiirsorge zwecks geeigneter Plazierung oder eventueller Berufsumschulung.
Da es sich um einen jungen, gutbeleumdeten Mann handelte, schlug diese im Interesse
einer moglichst griindlichen Lésung vor, Korporal St. zum Bureaumaschinenmecha-
niker ausbilden zu lassen. Die Militdrversicherung gab ihr Einverstindnis und be-
willigte, nachdem die Soldatenfiirsorge eine gute Lehrstelle gefunden hatte, fiir die
Dauer der zweijihrigen Berufsumschulung eine Vollrente von monatlich Fr. 192.50,
mit welcher der Schiitzling der Nationalspende seinen Lebensunterhalt bestreiten
und auch der Unterstiitzungspflicht gegeniiber Eltern und Geschwistern geniigen
konnte.

Korporal St. zeigte wiahrend der neuen Lehre groBen Arbeitseifer, so da sein
Lehrmeister ihn als Angestellten behielt und heute mit monatlich Fr. 350.— entléhnt.
Die Militirversicherung wird auf diese Weise fiir die Zukunft entlastet und der Mann
ist gliicklich, da3 er nun aus eigener Kraft wiederum fiir sich und die Seinen sorgen
kann.

b) Soldat C., geb. 1898, Velomechaniker, verheiratet, Vater von zwei Kindern,
leidet seit 1924 an chronischer Bronchitis. Nach lingerer Heilstattebehandlung konnte
er seine friihere Stelle nicht mehr antreten und muBte in der Folge sein Brot als Hilfs-
und Bauarbeiter verdienen. Diese Beschiiftigung verursachte aber immer wieder
Krankheitsriickfille, weil der Mann das naBkalte Wetter nicht ertriagt. Arbeit und
Heilstéittebehandlung lésten sich deshalb wiithrend einer Reihe von Jahren immer
wieder ab. Dieser Zustand war sowohl fiir ihn ,wie fiir die Militdrversicherung ein
héchst unbefriedigender; auch der Stiftungsrat der Schweizerischen Nationalspende
muBte oft Unterstiitzungskredite eroffnen. Alle Beteiligten waren daher einig, daf
hier nur eine zweckmiBige Existenzbeschaffung zu zufriedenstellenden Verhiltnissen
fiihren kénne. —

Die Zentralstelle fiir Soldatenfiirsorge suchte viele Monate nach einer Losung der
Existenzfrage fiir den invaliden Wehrmann; auch das zustéindige Arbeitsamt, das
den Mann als arbeitswillig bezeichnete, tat sein Moglichstes. Als sich nichts Passendes
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zeigen wollte, brachte die Soldatenfuirsorge fiirs erste einmal seine inzwischen 16 Jahre
alt gewordene Tochter als Arbeiterin in einer Seifenfabrik unter. Ihr Verdienst brachte
der Familie bereits eine wesentliche Erleichterung. Kurz nacher zeigte sich aber auch
eine annehmbare Loésung fiir den Vater. An seinem neuen Wohnorte wurde zufélliger-
weise eine gut eingerichtete Velo-Reparaturwerkstiitte verkauflich. Der Beauftragte
der Soldatenfiirsorge besichtigte das Objekt und konnte dabei feststellen, da3 der
Kaufpreis von Fr. 5000.— keineswegs iibersetzt war. DaB3 bei derartiger Sachlage
rasch gehandelt werden muB3te, liegt auf der Hand. Der Stiftungsrat der National-
spende bewilligte daher innert weniger Tage antragsgemif3 die genannte Kaufsumme
in Form eines zinsfreien Barvorschusses auf kiinftige Rentenleistungen der eidg.
Militdrversicherung. —

AnliBlich eines kirzlich erfolgten Kontrollbesuches konnte der Beauftragte der
Soldatenfiirsorge mit Befriedigung feststellen, daf die Loésung eine gliickliche ist.
Nachdem der Mann nun nicht mehr jeder Witterung ausgesetzt ist, sind auch die
Krankheitsriickfille, welche die Militidrversicherung immer stark belasteten und dem
Manne jeweils Stellenverluste verursachten, ausgeblieben.

3. Sie sorgte fiir Hinterlassene verstorbener Wehrminner.

Fir diese Kategorie von Fiirsorgebediirftigen hat selbstverstiandlich eben-
falls in erster Linie die eidgendossische Militarversicherung zu sorgen. Es gibt aber
schon in normalen, in Friedenszeiten, auch hier wiederum zahlreiche Fille, in
denen die an gesetzliche Vorschriften gebundene, staatliche Hilfe nicht geniigt,
und daher durch die freiwillige Soldatenfiirsorge erginzt werden muf.

Es ist darauf aufmerksam zu machen, daB das Militarversicherungsgesetz
keine Riicksicht darauf nimmt, ob die Witwe eines Wehrmannes ein Kind oder
mehrere Kinder hat; auch wird dem Umstand nicht Rechnung getragen, dal} die
Lebenshaltung in der Stadt meist viel teurer ist, als auf dem Lande (denken wir
nur an die Mietzinse!). Fur die Waisenkinder hort die Pensionsberechtigung mit
dem zuriickgelegten 18. Altersjahr auf, also vielfach dann, wenn die Jinglinge
und Méddchen noch mitten in der Lehre sich befinden. Diese bindende Vorschrift
des Gesetzes wirkt sich aullerordentlich ungiinstig aus. Es darf dabei nicht iber-
sehen werden, dafl der Lehrstellenmangel die jungen Leute sehr oft zwingt, ein
Jahr oder mehrere Jahre auf eine passende Lehrstelle zu warten. Die Soldaten-
fiirsorge hat es sich von jeher zur vornehmen Pflicht gemacht, in Verbindung mit
kantonalen Winkelriedstiftungen und der Vereinigung ,,In Memoriam®, der
Berufsausbildung der Waisenkinder alle Aufmerksamkeit zu schenken. Auch die
Eltern und Geschwister verstorbener Wehrminner klopfen nicht vergeblich an,
wenn es sich bei der Uberpriifung der Verhiltnisse herausstellt, daB sie im heim-
gegangenen Wehrmann eine gute Stiitze verloren haben und dadurch in Notlage
geraten sind. Dieses Tétigkeitsgebiet der Nationalspende findet im Volke wohl
am meisten Anklang und Sympathie, denn das Wort Arnold Winkelrieds in der
Schlacht bei Sempach: ,,Sorget fiir mein Weib und meine Kinder*, ist zu einem
Losungswort der neuen, sozialen Schweiz geworden. Das in der Armee geeinte
Volk ist entschlossen, diesem Winkelriedwort die Tat folgen zu lassen. Uber die
Tatigkeit der Nationalspende auf dem Gebiete der Fiirsorge fiir Hinterlassene
verstorbener Wehrmiinner konnen folgende Beispiele aus der jiingsten Vergangen-
heit Auskunft geben:

a) Sanititssoldat R., geb. 1900, Vertreter, der seit dem Wiederholungskurse 1924
Militarpatient war, starb im Jahre 1933 nach 9 Jahren Krankenlager. Er hinterliel3
eine Witwe mit 5 kleinen Kindern. Die eidgenéssische Militirversicherung richtete
fiir diese 6 kopfige Familie eine monatliche Rente von Fr. 178.75 (659, des Verdienstes
des Mannes vor seiner Erkrankung, 9. Verdienstklasse) und der Kanton aus der



—_ 14 —

Witwen- und Waisensubvention des Bundes einen jihrlichen Beitrag von Fr. 225.
aus. Die beiden Unterstiitzungen reichten aber selbstverstindlich fiir die gro3e Familie
nicht aus, so dafl die Schweizerische Nationalspende schon seit einigen Jahren eine
ZuschufBunterstiitzung von monatlich Fr. 60.— gewihrt. Diese Hilfe ist besonders
auch deshalb gerechtfertigt, weil die Kinder etwas schwiichlich sind und darum krif-
tiger Nahrung bediirfen.

b) Korporal Z., geboren 1894, kaufménnischer Angestellter in einem industriellen
Grof3betrieb, multe im Jahre 1927 wegen dienstlich erworbener Krankheit (Lungen-
tuberkulose) die Stelle aufgeben. Er starb am 14. November 1937 nach mehrjihrigem
Krankenlager und hinterlie eine Witwe mit 2 Kindern, geboren 1921 und 1923.
Der Mann verdiente zuletzt monatlich Fr. 450.—; dieses Einkommen hiitte sich mit
der Zeit noch vergréBBert, wenn er auf seinem Posten hiitte bleiben kénnen. Die Militar-
versicherung richtet den Hinterlassenen eine monatliche Rente von Fr. 243.75 (659,
des Verdienstes des verstorbenen Ehemannes, 13, Verdienstklasse) aus. Die Familie
besitzt ein kleines Einfamilienhaus, dessen Grundsteuerschatzung Fr. 19 140.— be-
tragt, und das mit Fr. 17 000.— belastet ist. Bereits zu Lebzeiten des Vaters hatte
der 1921 geborene Sohn eine Kochlehrstelle angetreten. Ein Besuch der Familie durch
den Beauftragten der Nationalspende, kurz nach dem Tode des Vaters, ergab aber,
daf3 der Jiingling keine Freude an diesem Berufe hatte und deshalb nach Hause zu-
riickgekehrt war. Nach reiflicher Uberlegung und nach Beratung durch zustindige
Personlichkeiten entschied er sich dann fiir den Schlosserberuf, und es gelang in der
Folge der Soldatenfiirsorge, ihn als Lehrling in einer bekannten Maschinenfabrik
unterzubringen, in deren Lehrlingsheim er Kost und Logis hat. Die Kosten in der
Hoéhe von zirka Fr. 120.— im Monat werden von der Mutter, der kantonalen Winkel-
riedstiftung und der Schweizerischen Nationalspende gemeinsam getragen. Diese
Lésung erméglicht, daf die Lehre beendigt sein wird, wenn die Schwester des Lehrlings
das 18. Altersjahr zuriickgelegt hat und die Rente der Militdrversicherung infolgedessen
auf Fr. 150.— im Monat reduziert werden mufl. Der Jiingling zeigt groBe Freude an
seinem Berufe, und die Lehrmeister stellen ihm das beste Zeugnis aus.

Die Schweizerische Nationalspende unterstiitzte aber auch folgende frei-
willige Hilfswerke:

Die Vereinigung ,,In Memoriam*, die sich mit der Fiirsorge fiir die Hinterlassenen
der im Wehrdienst verstorbenen Wehrméinner in den Kantonen Waadt,
Baselstadt, Baselland, Genf und Wallis (franzésischer Teil) befaft;

Den Schweizerischen Verband ,,Volksdienst*, Abteilung Soldatenwohl, Ziirich
(gegriindet 1914);

Die Commission militaire du Département social romand des Unions chrétiennes
de jeunes gens et des sociétés de la Croix blene (Morges) und die Militér-
kommission der Christlichen Vereine junger Minner der deutschsprachigen
Schweiz (Bern) fir Errichtung von Soldatenstuben mit Schreibmaterial,
Biichern usw.; :

Die Soldatenbibliothek Abteilung der Schweizerischen Volksbibliothek, Bern.

Soldatenfiirsorge heute und morgen.

Zu welcher Bedeutung die freiwillige Soldatenfiirsorge der Armee, geleistet
durch die Schweizerische Nationalspende und durch die von ihr unterstiitzten
und geforderten Fiirsorgewerke, in der Zeit der Mobilmachung der Schweizeri-
schen Armee, im aktiven Dienst, im Zustande der bewaffneten Neutralitit unseres
Landes geworden ist, beleuchten auch einige statistische Angaben der Zentral-
stelle fiir Soldatenfiirsorge und ihrer Zweigstellen. Bis zur Mobilmachung, also
vom 1. Januar bis 31. August 1939, liefen 5627 Unterstiitzungsgesuche ein, seit
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der Mobilmachung bis 31. Dezember 1939, also in den ersten 4 Monaten des
aktiven Dienstes, waren es 19 170. Alle diese Gesuche muBlten natiirlich durch
die freiwilligen Mitarbeiterinnen an Ort und Stelle iiberpriift werden, da die
Soldatenfiirsorge nur wirkliche, durch den Militirdienst verursachte Notlagen
beriicksichtigen kann.

Wie steht es nun mit den Mitteln, die der Soldatenfiirsorge heute zur Ver-
fiigung stehen? Auf 31. Dezember 1938 betrug das reine Vermégen der Schwei-
zerischen Nationalspende (inklusive Schiar-Wirz-Fonds) Fr. 4 815 000.—, wovon
eine Million ausdriicklich als erste Hilfe fiir den Aktivdienst reserviert war. Im
Jahre 1939 wurden bis zum Beginn der Mobilmachung von der Nationalspende
Fr. 267 000.— verausgabt und wihrend der ersten 4 Monate der Mobilmachung
rund Fr.1 214 000.—.

Der Aktivdienst brachte fiir die Soldatenfiirsorge einmal eine ganz betricht-
liche Vermehrung ihrer Tatigkeit auf allen Gebieten, die sie schon in Friedens-
oder normalen Zeiten zu pflegen hatte. Dazu kamen neue Zweige, die zum Teil
sehr rasch organisiert oder improvisiert werden muBiten. Der wichtigste dieser
neuen Zweige ist die Wilscheversorgung fiir die Armee. Der schweizerische Wehr-
mann, als Angehoriger einer Milizarmee, muB} sich selbst mit Leibwische ver-
sorgen. Die Nachwirkung der schweren Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre
zeigte sich nun u. a.deutlich darin, daB} eine gro3e Zahl unserer Wehrméanner sich
im gegenwirtigen Aktivdienst nicht mehr mit der notwendigen Wische versorgen
kann. Die Organisation einer richtigen Wascheversorgung wurde zur dringenden
Notwendigkeit.

Ein Appell an die arbeitsfreudigen Schweizerfrauen brachte der Zentral-
stelle fiir Soldatenfiirsorge iiber 20 000 Mitarbeiterinnen. Im ganzen Lande wurden
,,Fiirsorgerinnen-Ziige formiert. Unsere Frauen und T6chter waren nach Ein-
riicken der Truppen zum aktiven Dienst sofort bereit, Socken und Pullover zu
stricken, aber auch Hemden, Unterhosen, Leibchen und anderes mehr wurde
benotigt. Es ist nun gliicklicherweise gelungen, dank dem groBen Eifer und der
Hingabe unserer Frauen und T6chter, auch Ordnung und System in dieses Gebiet
der freiwilligen Soldatenfiirsorge hineinzubringen. Die ,,Fiirsorgerinnen-Ziige**
kaufen Wolle und Stoff meist in einheimischen Geschiften; dies kann unter
Umstinden etwas teurer zu stehen kommen, als der Ankauf durch eine zentrale
Stelle direkt in einer Fabrik. Aber diese dezentralisierte Beschaffung des zu ver-
arbeitenden Materials bedeutet eine direkte Unterstiitzung mittelstindischer
Existenzen, die durch die Mobilmachung der Armee vielfach wirtschaftlich
empfindlich geschidigt wurden. Vom 6. September bis 25. Dezember 1939 wurden
verarbeitet, verpackt und zur Bahn oder Post getragen: 29 814 Paar Socken,
35 754 Unterkleider, 9644 diverse Stiicke, 19 123 Hemden, 6 894 Papierwesten.
Total 101 229 Wiischestiicke.

Die Zentralstelle fiir Soldatenfiirsorge wandte fiir die notigen Materialien
zirka Fr. 300 000.— auf. Die Einheitskommandanten haben die Wischebegehren
ihrer Mannschaften zu iberpriiffen, zu sammeln und an die Zentralstelle weiter-
zuleiten. Diese fiihrt eine Kontrolle und sorgt fiir eine gerechte Verteilung der
bereitliegenden Gaben. Die Belieferung der Truppe erfolgt jeweils durch den ihr
am nichsten liegenden Fiirsorge-Zug. Durch eine weitgehende Dezentralisation
der Wischedepots wird auch die Feldpost oder Bahn nicht itber Gebiihr in An-
spruch genommen.

Neben den arbeitsfreudigen Frauen und Téchtern im Inlande haben auch
unsere opferbereiten Schweizerfrauen im nahen und fernen Auslande einge-
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griffen. Die Fiirsorge-Ziige Nr. 1000—1014 sind emsig an der Arbeit in Mailand
und Buenos-Aires, in Rom und in Istanbul, in Neapel und in Shanghai, in Briissel
und in Bukarest, in Rio de Janeiro und in Belgrad und Colombo, in Genua, in
Montevideo und in Madrid. Schon sind die ersten Sendungen in groflen und
kleinen Kisten eingetroffen, zur grolen Freude unserer bediirftigen Soldaten.

Eine sehr notwendige und wichtige Aufgabe erfiilllen die Kriegswiischereien
von Bern, Bellinzona, Basel, Lausanne und Ziirich. Hunderte von Frauen und
Toéchtern sind damit beschiftigt, freiwillig unsern aus dem Auslande eingeriickten
Soldaten, sowie denjenigen, welche keine Angehorigen haben, die Leibwische zu
reinigen, zu flicken, und wenn notig, zu ersetzen.

Einige Fiille aus der Soldatenfiirsorge seit dem Tage der Mobilmachung (30. August
1939):

1. Soldat Z. hatte seit iiber 10 Jahren im Auslande die Stelle eines Hotelsekretirs
bekleidet, als in der Schweiz die Generalmobilmachung beschlossen wurde. Ohne zu
zdgern, folgte Z.dem Rufe seines Vaterlandes, verliel seine zweite Heimat und
riickte mit seiner Einheit ein. Nach sechswoéchigem Aktivdienste wurde die Truppe
entlassen. An seinen alten Arbeitsort zuriickzukehren, war dem Wehrmanne unméglich,
da inzwischen das Hotel geschlossen worden war. Trotz eifrigen Suchens wollte es ihm
auch in der Schweiz nicht gelingen, eine Anstellung zu finden. In seiner Notlage
wandte er sich an die Soldatenfiirsorge, die ihm alsdann eine geeignete Stelle ver-
schaffen konnte.

2. Wachtmeister F. hat von seinem Kompagniekommandanten einen zweitagigen
Urlaub zur Ordnung seiner privaten Verhiltnisse erhalten. Er erscheint persénlich
bei der Soldatenfilirsorge und teilt ihr mit, er habe Ende Juli ordnungsgemif seine
Wohnung auf 31. Oktober gekiindigt, nun habe aber der Hausmeister beim Betrei-
bungsamt die Retention eines Teils des Hausrates verlangt, weil er die Miete fiir die
Monate September und Oktober noch schulde. — Die Soldatenfiirsorge bewilligt dem
Unteroffizier nach Uberpriifung der Verhiiltnisse eine Unterstiitzung & fonds perdu
und ein kleines Darlehen, damit er ungestort ,,ziigeln‘‘ kann.

3. Rdf. E., geb. 1903, Fabrikarbeiter, verfiigte vor dem Einriicken in den aktiven
Dienst iiber ein durchschnittliches Tageseinkommen von Fr. 10.—, das ihm und seiner
Frau ermdglichte, allen Verpflichtungen piinktlich nachzukommen. Nach der Mobi-
lisierung des Wehrmannes wurde der Ehefrau die gesetzliche Notunterstiitzung von
Fr. 2.90 ausgerichtet. Ab 15. Oktober wurde diese Unterstiitzung auf Fr. 3.77 und nach
der Geburt des ersten Kindes, ndmlich im November 1939, auf Fr. 5.05 pro Tag erhsht.
Trotzdem vermochte die Familie, deren Haupt sich immer noch im Dienst befand und
infolgedessen ohne Verdienst war, ihren Verpflichtungen nicht mehr nachzukommen,
da alle Reserven fiir notwendige Anschaffungen aufgezehrt worden waren. Die Na-
tionalspende bewilligte daher eine zusiitzliche Unterstiitzung zur Begleichung der
Spitalrechnung in der Hohe von Fr. 115.—.

Die Geschiftsstelle der Nationalspende: Zentralstelle fiir Soldatenfiirsorge
befindet sich in Bern, MonbijoustraBe 6, Telephon 61 617 19, P. Ch. III, 3519.
Zweigstellen:

Ziirich, Kaspar Escherhaus;

Genf, Oeuvre sociale de I’Armée, Place Madeleine, 16;

Chiasso, Dono nationale svizzero per i nostri soldati e loro famiglie.

* *
%k
Wir empfehlen die Sammlung fiir das Werk der Soldatenfiirsorge, die, wenn

sie ihren groBen Aufgaben gerecht werden will, dringend neuer, bedeutender
Mittel bedarf, aufs wiarmste der Beriicksichtigung. Die Redaktion.



	Schweizerische Soldatenfürsorge

